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Niedersächsische Verordnung 
zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende 

zur Eindämmung der Corona-Pandemie
(Niedersächsische Quarantäne-Verordnung) 

Vom 22. Januar 2021

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28, 28 a,
29 und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 4 a des
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136), in Verbin-
dung mit § 3 Nr. 1 der Subdelegationsverordnung vom 9. De-
zember 2011 (Nds. GVBl. S. 487), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 4. August 2020 (Nds. GVBl. S. 266), wird ver-
ordnet: 

§ 1

Ein- und Rückreisende

(1) 1Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem
Ausland nach Niedersachsen einreisen und sich zu einem be-
liebigen Zeitpunkt innerhalb von zehn Tagen vor ihrer Einreise
in einem Risikogebiet im Sinne des § 2 Nr. 17 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG), das mit einem erhöhten Risiko für eine
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 eingestuft ist
(Risikogebiet), aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich un-
verzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene
Wohnung, an den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts oder in
eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für ei-
nen Zeitraum von zehn Tagen nach ihrer Einreise ständig dort
abzusondern. 2Satz 1 gilt auch für Personen, die zunächst in
ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist
sind. 3Den nach Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, ver-
pflichteten Personen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet,
Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem eigenen
Hausstand angehören.

(2) Die von Absatz 1 erfassten Personen sind verpflichtet,
bei Krankheitssymptomen, die innerhalb von zehn Tagen nach
der Einreise auftreten und die auf eine Erkrankung mit dem
Corona-Virus SARS-CoV-2 im Sinne der dafür jeweils aktuel-
len Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen, die zustän-
dige Behörde hierüber unverzüglich zu informieren. 

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Ab-
satz 1 erfassten Personen der Beobachtung durch die zustän-
dige Behörde.

(4) Die Ausnahmen nach Absatz 5 Nr. 2 Buchst. c und d
und die Absätze 6 bis 8 gelten nicht für Einreisende, die sich
in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Virusva-
rianten-Gebiet im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Coro-
navirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) vom 13. Januar
2021 (BAnz AT 13.01.2021 V1) in der jeweils geltenden Fas-
sung, in dem bestimmte Varianten des Coronavirus SARS-
CoV-2 verbreitet aufgetreten sind, aufgehalten haben.

(5) Von Absatz 1 nicht erfasst sind 

1. Personen, die nur zur Durchreise in Niedersachsen einrei-
sen und das Gebiet Niedersachsens auf dem schnellsten
Weg verlassen, um die Durchreise abzuschließen, und

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden und bei Ein-
haltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 

a) Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung des
Gesundheitswesens dringend erforderlich und unab-
dingbar ist und wenn dies durch den Dienstherrn, die
Arbeitgeberin, den Arbeitgeber, die Auftraggeberin oder
den Auftraggeber bescheinigt wird, 

b) Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend
Personen, Waren oder Güter auf der Straße, der Schiene,
per Schiff oder per Flugzeug transportieren, sowie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, Bahn-
oder Straßenpersonenverkehrsunternehmen sowie Un-
ternehmen, die Flugzeuge, Schiffe oder Schiffsausrüs-
tung warten, Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter

nach § 4 a des Bundespolizeigesetzes (BPolG) sowie Be-
satzungen von Sanitäts- oder Organflügen, die sich im
Rahmen ihrer Tätigkeit im Ausland aufgehalten haben,

c) hochrangige Mitglieder des diplomatischen und konsu-
larischen Dienstes, von Volksvertretungen und Regie-
rungen und

d) Personen, die Dienst- oder Werkleistungen für Betrei-
ber kritischer Infrastrukturen erbringen.

(6) Von Absatz 1 nicht erfasst sind

1. Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs mit
Nachbarstaaten weniger als 24 Stunden in einem Risikoge-
biet aufgehalten haben oder für bis zu 24 Stunden in das
Bundesgebiet einreisen, 

2. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte
Personen, 

a) die in Niedersachsen ihren Wohnsitz haben und die
sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsaus-
übung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung an ihre
Berufsausübungs-, Studien- oder Ausbildungsstätte in
ein Risikogebiet begeben und regelmäßig, mindestens
einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren,
oder

b) die in einem Risikogebiet ihren Wohnsitz haben und
die sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufs-
ausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung nach
Niedersachsen begeben und regelmäßig, mindestens
einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren,

wobei die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhaltung
angemessener Schutz- und Hygienekonzepte durch die Ar-
beitgeberin, den Arbeitgeber, die Auftraggeberin oder den
Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen
sind.

(7) 1Von Absatz 1 nicht erfasst sind

1. Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung

a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, insbe-
sondere Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, unterstützen-
des medizinisches Personal und 24-Stunden-Betreuungs-
kräfte,

b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,

c) der Pflege diplomatischer und konsularischer Bezie-
hungen,

d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege,

e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung
und Verwaltung des Bundes, der Länder und der Kom-
munen oder

f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen
Union und von internationalen Organisationen

unabdingbar ist, wobei die zwingende Notwendigkeit durch
den Dienstherrn, die Arbeitgeberin, den Arbeitgeber, die
Auftraggeberin oder den Auftraggeber zu bescheinigen ist,

2. Personen, die einreisen aufgrund

a) des Besuchs von Verwandten ersten oder zweiten Gra-
des, des Besuchs der Ehegattin, des Ehegatten, der Le-
bensgefährtin oder des Lebensgefährten, die oder der
nicht dem gleichen Hausstand angehört, oder eines ge-
teilten Sorgerechts oder eines Umgangsrechts, 

b) einer dringenden medizinischen Behandlung oder

c) des Beistands oder zur Pflege schutz- oder hilfebedürf-
tiger Personen, 
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3. Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, die
von einem Einsatz oder nach Erfüllung einer einsatzglei-
chen Verpflichtung aus dem Ausland zurückkehren,

4. Personen, die sich für bis zu fünf Tage zwingend notwen-
dig und unaufschiebbar beruflich veranlasst, wegen ihrer
Ausbildung oder ihres Studiums in einem Risikogebiet
aufgehalten haben oder in das Bundesgebiet einreisen, wo-
bei die zwingende Notwendigkeit durch die Arbeitgeberin,
den Arbeitgeber, die Auftraggeberin oder den Auftraggeber
oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen ist,

5. Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung
oder Nachbereitung internationaler Sportveranstaltungen
durch das jeweilige Organisationskomitee akkreditiert
werden oder von einem Bundessportfachverband zur Teil-
nahme an Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen eingela-
den sind,

6. Personen, die als Urlaubsrückkehrerinnen oder Urlaubs-
rückkehrer aus einem Risikogebiet zurückreisen und die
unmittelbar vor Rückreise in ihrem Urlaubsort einen Test
mit negativem Ergebnis in Bezug auf eine Infektion mit
dem Corona-Virus SARS-CoV-2 durchgeführt haben, wenn 

a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der betroffenen nationa-
len Regierung des Staates des Urlaubsortes besondere
epidemiologische Vorkehrungen für einen Urlaub in
diesem Risikogebiet getroffen wurden, die auf der In-
ternetseite des Auswärtigen Amtes sowie der Internet-
seite des Robert Koch-Instituts bekannt gemacht werden,

b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikogebiet der
Nichterfüllung der Verpflichtung nach Absatz 1 nicht
entgegensteht und

c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöhten Infek-
tionsrisikos eine Reisewarnung unter der Internetadresse
https://www.auswaertiges-amt.de/de/
ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise für
die betroffene Region ausgesprochen hat,

7. Personen, die 

a) unaufschiebbar beruflich bedingt grenzüberschreitend
Personen, Waren oder Güter auf der Straße, der Schiene,
per Schiff oder per Flugzeug transportieren, wobei für
Besatzungen eines Binnen- oder Tankschiffs, die nicht
unter Absatz 5 Nr. 2 Buchst. c fallen, das Erfordernis
nach Satz 2, ein negatives Testergebnis vorzulegen, ent-
fällt, soweit Maßnahmen zur Vermeidung von Kontak-
ten zu anderen Personen, insbesondere ein Verzicht
auf nicht zwingend erforderliche Landgänge, getroffen
werden,

b) unaufschiebbar beruflich bedingt als Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, Bahn- oder Straßen-
personenverkehrsunternehmen benötigt werden oder 

c) als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen,
die Flugzeuge, Schiffe oder Schiffsausrüstung warten,
als Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter nach § 4 a
BPolG oder als Besatzungen von Sanitäts- oder Organ-
flügen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit im Ausland
aufgehalten haben, tätig sind.

2Satz 1 gilt nur, soweit die Personen die für sie geltenden
Pflichten nach § 3 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
CoronaEinreiseV erfüllt haben und über ein ärztliches Zeug-
nis oder ein Testergebnis in Bezug auf das Nichtvorliegen ei-
ner Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 in Papier-
form oder in einem elektronischen Dokument in deutscher,
englischer oder französischer Sprache verfügen und sie dieses
innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise der zuständigen
Behörde auf Verlangen unverzüglich vorlegen. 3Die zugrunde
liegende Testung darf entweder höchstens 48 Stunden vor der
Einreise vorgenommen worden sein oder muss bei der Einrei-
se in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen werden.
4Der dem ärztlichen Zeugnis oder dem Testergebnis nach Satz 2
zugrunde liegende Test muss die Anforderungen des Robert

Koch-Instituts, die im Internet unter der Internetadresse
https://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen.
5Das ärztliche Zeugnis oder das Testergebnis nach Satz 2 ist
für mindestens zehn Tage nach der Einreise aufzubewahren.

(7 a) 1Von Absatz 1 nicht erfasst sind Personen mit einem
Wohnsitz und Arbeitsverhältnis in Niedersachsen, die zur
Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit nach Niedersachsen zurück-
kehren von einem Besuch von Verwandten ersten Grades, der
Ehegattin, des Ehegatten, der Lebensgefährtin oder des Lebens-
gefährten im Ausland. 2Vor der Wiederaufnahme der Tätigkeit
ist eine Testung auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 durch die
Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber oder durch eine von die-
ser oder diesem beauftragte Person durchzuführen; für eine
Wiederaufnahme der Tätigkeit muss die Testung ein negatives
Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Corona-
Virus SARS-CoV-2 ergeben. 3Absatz 7 Sätze 4 und 5 gilt ent-
sprechend. 

(8) 1Von Absatz 1 nicht erfasst sind

1. Personen nach § 54 a IfSG,

2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO-
Truppenstatuts, des Truppenstatuts der NATO-Partner-
schaft für den Frieden (PfP-Truppenstatut) und des Trup-
penstatuts der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
(EU-Truppenstatut), die zu dienstlichen Zwecken nach
Deutschland einreisen oder dorthin zurückkehren,

3. Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen
Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet einreisen, wenn am
Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten
zehn Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebli-
che Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontakt-
vermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergriffen werden,
die einer Absonderung nach Absatz 1 vergleichbar sind,
und ihnen das Verlassen der Unterbringung nur zur Aus-
übung ihrer Tätigkeit gestattet ist.

2Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 hat die Arbeitgeberin oder der Ar-
beitgeber die Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn bei der zu-
ständigen Behörde anzuzeigen und die nach Satz 1 Nr. 3
ergriffenen Maßnahmen zu dokumentieren. 3Die zuständige
Behörde hat die Einhaltung der Voraussetzungen nach Satz 1
Nr. 3 zu überprüfen.

(9) Die zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfäl-
len auf Antrag Befreiungen von Absatz 1 zulassen, soweit dies
unter Abwägung aller betroffenen Belange vertretbar ist.

(10) 1Die Absätze 5 bis 9 gelten nur, soweit die dort bezeich-
neten Personen keine typischen Symptome einer Infektion mit
dem Corona-Virus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnup-
fen oder Geruchs- und Geschmacksverlust aufweisen. 2Die
jeweils betroffene Person nach Absatz 5 Nr. 2 und den Absät-
zen 6 bis 9 hat zur Durchführung eines Tests eine Ärztin, einen
Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen, wenn binnen zehn
Tagen nach der Einreise typische Symptome einer Infektion
mit dem Corona-Virus SARS CoV-2 wie Husten, Fieber,
Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust auftreten.

§ 2

Verkürzung der Absonderungsdauer

(1) Die Absonderung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 endet frühes-
tens ab dem fünften Tag nach der Einreise, wenn die Person
über ein ärztliches Zeugnis oder Testergebnis in Bezug auf das
Nichtvorliegen einer Infektion mit Corona-Virus SARS-CoV-2
in Papierform oder in einem elektronischen Dokument in
deutscher, englischer oder französischer Sprache verfügt und
sie dieses innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise der zu-
ständigen Behörde auf Verlangen unverzüglich vorlegt.

(2) ¹Die dem ärztlichen Zeugnis oder Testergebnis nach Ab-
satz 1 zugrunde liegende Testung muss mindestens fünf Tage
nach der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorge-
nommen worden sein. ²Der dem ärztlichen Zeugnis oder dem
Testergebnis nach Absatz 1 zugrunde liegende Test muss die
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Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die im Internet un-
ter der Internetadresse https://www.rki.de/covid-19-tests ver-
öffentlicht sind, erfüllen.

(3) Die Person muss das ärztliche Zeugnis oder das Tester-
gebnis nach Absatz 1 für mindestens zehn Tage nach der Ein-
reise aufbewahren.

(4) Die Absonderung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 wird für die
Dauer, die zur Durchführung eines Tests nach Absatz 1 erfor-
derlich ist, ausgesetzt.

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur Durchführung eines
Tests eine Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusu-
chen, wenn bei ihr binnen zehn Tagen nach der Einreise typi-
sche Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS
CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und
Geschmacksverlust auftreten.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Personen, die unter § 1
Abs. 8 Satz 1 Nr. 3 fallen, entsprechend.

§ 3

Ordnungswidrigkeiten

(1) Verstöße gegen die §§ 1 und 2 stellen Ordnungswidrig-
keiten nach § 73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG dar und werden mit
Geldbuße bis zu 25 000 Euro geahndet.

(2) Die nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Be-
hörden und die Polizei sind gehalten, die Bestimmungen die-
ser Verordnung durchzusetzen und Verstöße zu ahnden.

§ 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Diese Verordnung tritt am 23. Januar 2021 in Kraft und
mit Ablauf des 14. Februar 2021 außer Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
tritt die Niedersächsische Quarantäne-Verordnung vom 6. No-
vember 2020 (Nds. GVBl. S. 380), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 der Verordnung vom 8. Januar 2021 (Nds. GVBl. S. 3),
außer Kraft.

(3) Auf Personen, die vor dem 23. Januar 2021 auf dem
Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland nach Niedersach-
sen, auch über ein anderes Land der Bundesrepublik Deutsch-
land, eingereist sind und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt
innerhalb von zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Risiko-
gebiet aufgehalten haben, sind die Regelungen der Nieder-
sächsischen Quarantäne-Verordnung vom 6. November 2020
(Nds. GVBl. S. 380), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 8. Januar 2021 (Nds. GVBl. S. 3), weiterhin an-
zuwenden. 

Hannover, den 22. Januar 2021

Niedersächsisches Ministerium
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

R e i m a n n

Ministerin
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Begründung

I. Zur Neufassung der Niedersächsischen Quarantäne-Verord-
nung

Auf die Begründungen der Niedersächsischen Quarantäne-
Verordnung vom 6. November 2020 und der bisher hierzu er-
gangenen Änderungsverordnungen wird verwiesen. Es wird
auch Bezug genommenen auf die Beschlüsse der Bundeskanz-
lerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der
Länder vom 19. Januar 2021. 

Die in der Begründung der Verordnung zur Änderung der Nie-
dersächsischen Corona-Verordnung und der Niedersächsischen
Quarantäne-Verordnung vom 8. Januar 2021 (Nds. GVBl. S. 3)
dargestellte Infektionslage in Niedersachsen dauert nach wie
vor an und verändert sich nicht oder deutlich zu langsam. In-
folgedessen werden die bisher getroffenen Regelungen beibe-
halten und gelten fort. 

In Reaktion auf das geänderte Infektionsgeschehen weltweit
sowie die aufgetretenen Mutationen des Coronavirus SARS-
CoV-2 z. B. im Vereinigten Königreich von Großbritannien
und Nordirland, der Republik Irland und der Republik Süd-
afrika, den Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 5. und
19. Januar 2021 werden Anpassungen der Verordnung sowie
Harmonisierungen an die Verordnung zum Schutz vor einrei-
sebedingten Infektionsgefahren in Bezug auf das Coronavirus
SARS-CoV-2 nach Feststellung einer epidemischen Lage von
nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag (Coro-
navirus-Einreiseverordnung — CoronaEinreiseV) am 14. Januar
2021 erforderlich.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 ist innerhalb der Europäischen Union und nun auch in
Deutschland wieder drastisch gestiegen. Auch wenn in eini-
gen Staaten zwischenzeitlich aufgrund der getroffenen, zum
Teil einschneidenden Maßnahmen erfreuliche Rückgänge der
Infektionszahlen zu beobachten waren, bewegen sich die Fall-
zahlen insgesamt weltweit und auch innerhalb der Europäi-
schen Union auf einem sehr hohen Niveau oder steigen sogar
weiter an. Es sind zwar erste Impfstoffe zugelassen und auch
erste Impfungen durchgeführt worden. Eine umfassende Im-
munisierung der Bevölkerung lässt jedoch noch auf sich war-
ten. Zudem ist bis heute nicht hinreichend geklärt, ob Ge-
impfte den Virus nicht dennoch weitergeben können. Auch
eine hinreichend wirksame Therapie gegen die Erkrankung
steht derzeit nicht zur Verfügung. Die Gefahr einer Verstär-
kung des Infektionsgeschehens mit erheblichen Folgen für Le-
ben und Gesundheit der Bevölkerung und einer möglichen
Überlastung des Gesundheitssystems bei Einreisen aus Risiko-
gebieten besteht unvermindert fort.

Die auch in Niedersachen bestehende Infektionslage gebietet
nach wie vor ein staatliches Handeln mit einer Vielzahl von
Maßnahmen zur Reduzierung der Kontakte einschließlich der
Verhinderung neuer Infektionseinträge aus dem Ausland, um
der staatlichen Schutzpflicht für das Grundrecht auf Leben
und körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Abs. 2 Satz 1
des Grundgesetzes im erforderlichen Maße nachzukommen
und dabei insbesondere auch die Funktionsfähigkeit des Ge-
sundheitssystems als überragend wichtigem Gemeingut und
damit die bestmögliche Krankenversorgung weiterhin sicher-
zustellen. Gründe, von bisher getroffenen Maßnahmen abzu-
sehen drängen sich derzeit nicht auf. Dies gilt umso mehr, als
dass mittlerweile Mutationen des Virus mit möglichen pande-
mieverschärfenden Eigenschaften im Ausland und inzwi-
schen auch im Inland aufgetreten sind, deren Eintrag es mög-
lichst stark einzudämmen gilt (vgl. auch Beschluss der Bun-
deskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder vom 5. und 19. Januar 2021). 

In dem Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs der Länder vom 19. Januar
2021 heißt es dazu: 

„Ganz wesentliche Sorgen machen aber vor allem die Er-
kenntnisse über Mutationen des SARS-CoV-2-Virus. Die briti-
schen Gesundheitsbehörden und die überwiegende Zahl der
Forscher sind sehr alarmiert, weil epidemiologische Erkennt-
nisse darauf hindeuten, dass die dort aufgetretene Mutation
B.1.1.7 deutlich infektiöser ist, als das uns bisher bekannte
Virus. Ähnlich wie damals zu Beginn der Pandemie hinsicht-
lich des Virus gibt es jetzt hinsichtlich der neuen Mutation
noch keine eindeutige Gewissheit bezüglich deren Eigen-
schaften. Da die Mutation B.1.1.7 bereits in Deutschland
nachgewiesen wurde, sind Bund und Länder gemeinsam der

Auffassung, dass der jetzige Erkenntnisstand zwingend ein
vorsorgendes Handeln erfordert, weil die Folgen einer Ver-
breitung einer Virusmutation mit höherem Ansteckungspo-
tential eine schwerwiegende Verschärfung der pandemischen
Lage bedeuten würde. Deshalb gebiete es das Vorsorgeprinzip,
den weiteren Eintrag nach Deutschland und die Verbreitung
der Mutationen in Deutschland möglichst weitgehend zu un-
terbinden. 

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder sind daher heute vorgezogen zu einer
Konferenz zusammengetreten, um zur Abwendung der Risiken,
die durch die Mutation hinzugetreten sind, den Rückgang des
Infektionsgeschehens in Deutschland noch einmal deutlich zu
beschleunigen. Bei einer niedrigen Reproduktionszahl wird
auch die Reproduktion einer möglichen ansteckenderen Mu-
tation stärker gehemmt. Dazu ist es erforderlich, weitere Maß-
nahmen zu ergreifen. Eine schnelle Senkung der Infektions-
zahlen führt dazu, dass die Gesundheitsämter die Infektions-
ketten wieder kontrollieren können, um ein erneut exponenti-
elles Ansteigen der Neuinfektionen zu verhindern. ... “ „Wenn
die Virusmutationen sich tatsächlich als deutlich anstecken-
der erweisen, ist eine weitere deutliche Verschärfung der
Situation wahrscheinlich. Dies gilt es zu vermeiden. Deshalb
braucht es jetzt eine gemeinsame Anstrengung von Staat,
Wirtschaft und Gesellschaft, um schnell die Neuinfektions-
zahl zu senken. ...“ 

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder haben insbesondere zu den Einreise-
bestimmungen am 19. Januar 2021 unter Punkt 15 folgenden
Beschluss gefasst: 

„Die WHO hat wiederholt festgestellt, dass die Europäische
Union aufgrund ihrer Freizügigkeit auch epidemisch als ein
Gebiet anzusehen ist. Bereits in den zurückliegenden Mona-
ten haben immer wieder ein unterschiedliches Infektionsge-
schehen und unterschiedliche Beschränkungsmaßnahmen
dazu geführt, dass das Infektionsgeschehen zwischen Deutsch-
land und den Nachbarstaaten sich trotz der ergriffenen Maß-
nahmen wechselseitig beeinflusst hat. Vor dem Hintergrund
möglicher Mutationen, die sich dominant ausbreiten, ist die
Notwendigkeit einer gemeinsamen Strategie gegen die Aus-
breitung des Virus und zur Bekämpfung der Mutanten von al-
lergrößter Bedeutung. Deshalb wird Deutschland auf dem
Europäischen Rat am 21. Januar 2021 dafür werben, dass in
den europäischen Staaten vergleichbare und synchronisierte
Maßnahmen zur Erkennung und Eindämmung von Virusmu-
tanten und zur Reduzierung des Infektionsgeschehens insge-
samt ergriffen werden, um weitergehende Beschränkungen
bei der Einreise zu vermeiden. Bereits in dieser Woche hat der
Bund eine Einreiseverordnung erlassen, die die bestehenden
kurzfristig vor Weihnachten ergriffenen Einreisebeschränkun-
gen bezüglich des Vereinigten Königreichs und Südafrika ab-
lösen und nunmehr generell bei Einreisenden aus Ländern,
die als Verbreitungsgebiet problematischer Virusvarianten
eingestuft werden, greifen und neben Auflagen für die Beför-
derer von Reisenden auch verschärfte Test- und Quarantä-
nepflichten vorsehen. Darüber hinaus hat Deutschland bei
Einreisen aus Risikogebieten zusätzlich neben der bestehen-
den zehntägigen Quarantänepflicht, die vorzeitig beendet
werden kann, sobald ein negatives Testergebnis eines frühes-
tens am fünften Tag der Quarantäne erhobenen Coronatests
vorliegt, eine Testpflicht bei Einreise eingeführt (Zwei-Test-
Strategie). Auch im Rahmen dieser neuen Strategie wurde die
besondere Situation der Grenzregionen (Grenzender) berück-
sichtigt. Der Testpflicht bei Einreise kann durch eine Testung
binnen 48 Stunden vor Anreise oder durch eine Testung un-
mittelbar nach der Einreise nachgekommen werden. Bei Mu-
tationsgebieten ist der Test vor Einreise obligatorisch. Bund
und Länder weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin,
dass Reisen in Risikogebiete ohne triftigen Grund unbedingt
zu vermeiden sind und dass neben der Test- und Quarantä-
nepflicht eine Verpflichtung zur digitalen Einreiseanmeldung
bei Einreisen aus Risikogebieten besteht.“

Aufgrund des aktuellen, dynamischen Infektionsgeschehens
in Deutschland muss weiterhin zusätzlich zu den fortgelten-
den Einschränkungen im Inland sichergestellt werden, dass
durch Einreisen in die Bundesrepublik Deutschland keine
neuen Infektionsherde entstehen. Die Infektionslage in Nie-
dersachsen gibt keinen Anlass für einen abweichenden Weg
zur Bekämpfung der Pandemie. Wenigen Staaten ist eine Ein-
dämmung der Corona-Pandemie gelungen; die dort ergriffe-
nen Maßnahmen haben zu einem sich verlangsamenden
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Infektionsgeschehen geführt. Vor diesem Hintergrund ist wei-
terhin eine Differenzierung bei der Absonderungspflicht gebo-
ten. Diese kann auf Personen beschränkt werden, die sich vor
ihrer Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet und
insbesondere in einem Virus-Variantengebiet aufgehalten ha-
ben. Bei diesen Personen ist weiterhin von einer Ansteckungs-
gefahr auszugehen.

Vor dem Hintergrund der aktuell sehr dynamischen Entwick-
lung wird zudem ab 14. Januar 2021 eine Nachweispflicht
über das Vorliegen eines negativen Tests bei Einreise — sowie
ein Beförderungsverbot für den Fall, dass dieser Nachweis
nicht geführt werden kann — mit der Verordnung zum
Schutz vor einreisebedingten Infektionsgefahren in Bezug auf
das Coronavirus SARS-CoV-2 nach Feststellung einer epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen
Bundestag (Coronavirus-Einreiseverordnung) eingeführt, um
die Infektiosität der einreisenden Personen während der Ein-
reise festzustellen und damit unkontrollierte Einträge der
Coronavirus SARS-CoV-2 zu verhindern. Hierdurch werden
die Quarantäneregelungen der Länder ergänzt. Dieses Vorge-
hen entspricht der im MPK-Beschluss vom 5. Januar 2021
festgelegten Zwei-Test-Strategie („Für Einreisen aus Risikoge-
bieten nach Deutschland soll zukünftig grundsätzlich neben
der bestehenden zehntägigen Quarantänepflicht, die vorzeitig
beendet werden kann, sobald ein negatives Testergebnis eines
frühestens am fünften Tag der Quarantäne erhobenen Corona-
tests vorliegt, zusätzlich eine Testpflicht bei Einreise einge-
führt werden (Zwei-Test-Strategie)“).

Zudem besteht zur verbesserten Kontrolle nach § 1 CoronaEinreiseV
eine digitale Meldeverpflichtung einreisender Personen aus
Risikogebieten (u. a. zu Identität, Kontaktdaten, Vorliegen ei-
nes Negativtests), die diese vor der Einreise auszufüllen ha-
ben, sowie die Verpflichtung der Beförderer und der Betreiber
von Flughäfen, Häfen und Bahnhöfen zur Information der
Einreisenden. Die sich aus dieser Regelung ergebenden Pflich-
ten zur Einreiseanmeldung sowie die Mitteilungspflichten an
die für das Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörden er-
setzen bisher geregelten Mitteilungspflichten nach Absatz 2
der bisherigen Niedersächsischen Quarantäneverordnung.
Allgemeine Testpflichten für Einreisende aus Risikogebieten,
Hochinzidenzgebieten sowie Virus-Variantengebieten werden
nunmehr durch die Corona-Einreiseverordnung des Bundes
geregelt. 

II. Die Regelungen im Einzelnen

In Bezug auf die unverändert gebliebenen Regelungen dieser
Verordnung wird auf die Begründungen der Verordnung vom
6. November 2020 und der bisher hierzu ergangenen Ände-
rungsverordnungen verwiesen. 

Im Übrigen werden die Änderungen wie folgt begründet: 

Zu § 1: 

Die Verordnung gilt für Risikogebiete, die im Sinne des § 2
Nr. 17 des Infektionsschutzgesetzes mit einem erhöhten Risiko
für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-als Risiko-
gebiet eingestuft sind und die durch das Robert Koch-Institut
im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-
risikogebiete veröffentlicht werden. 

Die weiterhin geltende Absonderungspflicht für Einreisende
aus Risikogebieten ist grundsätzlich als besonders schwere
Einschränkung der betroffenen Personen; sie ist jedoch eine
gemessen an der Gefährlichkeit und dem gegebenen hohen In-
fektionsgeschehen verhältnismäßige Maßnahme, die geeignet,
erforderlich und angemessen ist, um die Einbringung und
Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 und seiner Virus-
varianten zu minimieren und zu verlangsamen. 

Nach Abwägung aller Belange ist weiterhin eine Differenzie-
rung bei der Absonderungspflicht geboten.

Die Absonderungspflicht gilt nur für Personen, die sich in ei-
nem Risikogebiet aufgehalten haben. Maßgeblich ist, ob das
Gebiet zum Zeitpunkt der Einreise in das Bundesgebiet als
Risikogebiet ausgewiesen war. Eine Veränderung der Einstu-
fung des Gebiets (von einem Risikogebiet in ein Nichtrisikoge-
biet) nach der Einreise in das Bundesgebiet hat keine Aus-
wirkungen auf die bestehende Absonderungspflicht, da diese
eine zum Zeitpunkt der Einreise bestehende Ansteckungsge-
fahr nicht beseitigt. Ebenso entsteht keine Absonderungspflicht,
wenn ein Gebiet erst nach der Einreise zum Risikogebiet wird.

Die Corona-Einreiseverordnung definiert in ihrem § 3 Abs. 2
Satz 1 Nrn. 1 und 2 darüber hinaus besondere Risikogebiete,

die ebenfalls unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-
risikogebiete veröffentlicht werden.

Besondere Risikogebiete sind gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
CoronaEinreiseV Gebiete mit besonders hohen Fallzahlen
(Hochinzidenzgebiet), z. B. in Höhe des Mehrfachen der
mittleren 7-Tagesinzidenz je 100 000 Einwohnerinnen und
Einwohnern in Deutschland, mindestens jedoch mit einer
7-Tagesinzidenz von 200. Es ist aus epidemiologischer Sicht
damit zu rechnen, dass bei solchen besonders hohen Inziden-
zen von einem noch deutlichen höheren Risiko des zusätzli-
chen Eintrags von Infektionen auszugehen ist. Insbesondere
ist auch hier ausschlaggebend, dass das Bewegungs- und da-
mit Kontaktprofil von Auslandsreisenden sich typischerweise
von dem Daheimgebliebener und innerdeutsch Reisender un-
terscheidet und durch die stärkere Nutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln, öffentlicher Infrastruktur und die bei Aus-
landsreisen oft eintretende Kontaktaufnahme mit Personen,
die nicht dem alltäglichen Umfeld entstammen, das Risiko für
eine Infektion mit SARS-CoV-2 im Vergleich zum Inland wei-
ter wesentlich erhöhen können. Auch wenn bei besonders ho-
hen Inzidenzen in der Bundesrepublik Deutschland Bewe-
gungseinschränkungen verhängt werden und Beherbergungs-
betriebe für touristische Zwecke, Gastronomie- Kultur-, Sport-
und Freizeitbetriebe geschlossen sind, so hat der Verordnungs-
geber keinen Einfluss auf Maßnahmen der Pandemiebekämp-
fung im Ausland und kann auch nicht nachprüfen, welchen
Infektionsrisiken Einreisende ausgesetzt gewesen sind.

Im Rahmen der Einstufung eines Staates als besonders Risiko-
gebiet kann — wie bei der Einstufung von Risikogebieten bis-
her — anhand weiterer qualitativer und quantitativer Krite-
rien festgestellt werden, ob trotz eines Unter- oder Überschrei-
tens der Inzidenz ein besonders erhöhtes bzw. nicht beson-
ders erhöhtes Infektionsrisiko begründet ist.

Darüber hinaus sind besondere Risikogebiete gemäß § 3 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 CoronaEinreiseV Gebiete eines Staates im Aus-
land, in dem eine Virusvariante (Mutation) Verbreitung fin-
det, welche nicht zugleich im Inland verbreitet auftritt und
von welcher anzunehmen ist, dass von dieser ein besonderes
Risiko ausgeht (Virusvarianten-Gebiet), z. B. hinsichtlich einer
vermuteten oder nachgewiesenen leichteren Übertragbarkeit
oder anderen Eigenschaften, die die Infektionsausbreitung be-
schleunigen, die Krankheitsschwere verstärken, oder gegen
welche die Wirkung einer durch Impfung oder durchgemach-
ten Infektion erreichten Immunität abgeschwächt ist.

Es besteht die Gefahr, dass neu auftretende Virusvarianten
nicht nur z. B. die Ausbreitung der SARS-CoV-2 Pandemie
weiter beschleunigen, sondern auch die Wirkung einer durch
Impfung oder durchgemachte Infektion erworbenen Immuni-
tät verringern, durch etablierte diagnostische Testverfahren
schlechter nachweisbar sind oder eine Infektion mit einer
neuen Virusvariante mit einer erhöhten Krankheitsschwere
einhergeht. Somit ist zu befürchten, dass durch die Verbrei-
tung von neuen Virusvarianten die Bekämpfung dieser Pande-
mie mit einer potentiell tödlichen Krankheit weiter massiv
erschwert wird und es zu einer weiteren Verstärkung der Be-
lastung der medizinischen Einrichtungen kommt. Zum Schut-
ze der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland ist
hier zur Limitierung des Eintrages und damit zur Vermeidung
einer schnellen Verbreitung neuer Virusvarianten eine Abson-
derung dringend geboten, von der Ausnahmen vor dem Hin-
tergrund der erhöhten Gefährlichkeit, die von diesen Varian-
ten ausgeht, deutlich enger zu fassen sind. 

Eine Absonderung in der Haupt- oder Nebenwohnung oder in
einer anderen, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft
ist gemäß § 30 Abs. 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes in
diesen Fällen geeignet und erforderlich. Ein ungeregelter Auf-
enthalt nach Einreise von Personen aus Risikogebieten muss
verhindert werden. Dies gilt in besonderem Maße bei Virus-
Variantengebieten. Wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen,
dass eine zügige Isolierung ansteckungsverdächtiger Personen
der wirksamste Schutz gegen eine Ausbreitung des Virus ist.

Um eine weitere Ausbreitung von COVID-19 in Niedersachsen
und in der Bundesrepublik einzudämmen, ist die Anordnung
einer an die Einreise anschließenden häuslichen Absonde-
rung verhältnismäßig. Es handelt sich vorliegend um eine
Krankheit, welche welt-, bundes- und landesweit auftritt und
sich sehr schnell ausbreitet. Das Infektionsgeschehen ist flä-
chendeckend in ganz Niedersachsen deutlich so hoch, dass
eine Kontaktverfolgung derzeit nicht möglich ist und mit den
Maßnahmen der Eindämmung eines diffusen Infektionsge-
schehens zu begegnen ist. Es liegt eine dynamische und ernst
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zu nehmende Situation vor, insbesondere da bei einem Teil
der Fälle die Krankheitsverläufe schwer sind und es auch zu
tödlichen Krankheitsverläufen kommt. Die bisherige Strategie
der schnellen Isolierung von ansteckungsverdächtigen Perso-
nen hat sich als erfolgreich erwiesen. Sie ist deshalb gerade
auch in Anbetracht der zu schützenden hochwertigen Indivi-
dualrechtsgüter Gesundheit und Leben sowie der Funktions-
fähigkeit des Gesundheitssystems als solchem verhältnismäßig.

Absatz 4

Absatz 4 regelt, welche Ausnahmen von der Quarantänepflicht
nach Absatz 1 für Einreisen aus Virusvarianten-Gebieten nach
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 CoronaEinreiseV gelten. Bei Einreisen aus
Virus-Variantengebieten sind die Ausnahmen vor dem Hin-
tergrund der erhöhten Gefährlichkeit, die von diesen Varian-
ten ausgeht, deutlich enger zu fassen und nur in den im
Folgenden angeführten, eng auszulegenden Fällen zuzulas-
sen. Für sie gelten daher nur die Ausnahmen nach Absatz 5
Nrn. 1 und 2 Buchst. a und b. Die übrigen Ausnahmen gelten
für diese Einreisenden nicht. 

Absatz 5 

Nummer 1

Von der Absonderungspflicht ausgenommen sind Personen,
die nur zur Durchreise in die Bundesrepublik Deutschland
oder nach Niedersachsen einreisen, werden nicht von § 1 Ab-
satz 1 Satz 1 erfasst. Diese Personen sind allerdings verpflichtet,
Niedersachsen auf schnellstem Weg, somit ohne jede Verzöge-
rung (keine Kurzaufenthalte oder Übernachtungen), zu verlas-
sen. Ein erhöhtes Infektionsrisiko entsteht erst durch einen
Aufenthalt und damit zusammenhängende mögliche soziale
Kontakte vor Ort; dies ist bei einer reinen Durchreise ohne
Zwischenaufenthalt nicht der Fall. Insoweit werden insbeson-
dere auch Durchreisende, die sich zuvor in einem Virus-Vari-
antengebiet aufgehalten haben in der Regel in nicht zu dazu
beitragen, das Infektionsrisiko in Niedersachsen zu erhöhen. 

Nummer 2 Buchst. a 

Die Ausnahme ist zur Aufrechterhaltung systemrelevanter In-
frastrukturen für das Gemeinwesen wie die Gewährleistung
der Versorgung der Bevölkerung, aber ebenso zur Aufrechter-
haltung der Wirtschaft erforderlich. Unter epidemiologischen
Gesichtspunkten ist diese Ausnahme vertretbar, da diese Per-
sonen mit den Durchreisenden nach Nummer 1 vergleichbar
sind, sich entweder überwiegend reisend im Inland oder in
kurzen Auslandsaufenthalten befinden und damit zusam-
menhängende mögliche soziale Kontakte vor Ort nur in be-
grenztem Umfang stattfinden. Voraussetzung ist, dass ange-
messene Schutz- und Hygienekonzepte vorliegen und einge-
halten werden. Diese Ausnahme gilt nur, wenn sich die Perso-
nen weniger als 72 Stunden in einem Risikogebiet oder einem
Risikogebiet, das als Virus-Variantengebiet ausgewiesen ist,
aufgehalten haben oder für bis zu 72 Stunden in das Bundes-
gebiet einreisen; für diesen Zeitraum ist von einer geringen In-
fektionswahrscheinlichkeit auszugehen. Zu den unter Buch-
stabe a genannten Personen gehören auch alle Mitglieder der
Besatzung und Crews.

Nummer 2 Buchst. b

Von der Absonderungspflicht ausgenommen sind Personen,
deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung des Gesundheits-
wesens dringend erforderlich und unabdingbar ist.

In Abgrenzung zu Absatz 7 Nr. 1 Buchst. a umfasst diese Tä-
tigkeit nur solche Tätigkeiten, die zeitlich dringend sind. Als
Beispiel sind hierfür zu nennen der Transport von Patienten
oder Transplantaten sowie die Ein- und Rückreise von Ärzten,
die für eine dringende Operation benötigt werden. Vorausset-
zung ist, dass angemessene Schutz- und Hygienekonzepte
vorliegen und eingehalten werden. Diese Ausnahme gilt nur,
wenn sich die Personen weniger als 72 Stunden in einem Risi-
kogebiet oder einem Risikogebiet, das als Virusvariantengebiet
ausgewiesen ist, aufgehalten haben oder für bis zu 72 Stunden
in das Bundesgebiet einreisen; für diesen Zeitraum ist von einer
geringen Infektionswahrscheinlichkeit auszugehen. Gerade
bei Personen im Gesundheitswesen ist zu beachten, dass diese
Personen potentiell vermehrt Kontakt zu Risikogruppen haben
können. Zugleich wird jedoch durch angemessene Schutz-
und Hygienevorschriften, wie etwa regelmäßige Testungen
auch asymptomatischer Beschäftigter, das Risiko einer Ver-
breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 durch diese Personen
eingeschränkt. Auch unter epidemiologischen Gesichtspunk-
ten ist es daher möglich und zur Aufrechterhaltung der medi-
zinischen Versorgung im Übrigen zwingend erforderlich, für

eilige Fälle eine Ausnahme von der Absonderungspflicht vor-
zusehen.

Die bisherigen Regelungen in Absatz 5 Nr. 2 Buchst. d und e
werden nach Absatz 5 verschoben. 

Absatz 7 Nr. 2  

Von den Verpflichtungen nach § 1 Abs. 1 sind bei Vorlage ei-
nes negativen Testergebnisses Personen ausgenommen, die
aus einem Risikogebiet einreisen, um in Niedersachsen Ver-
wandte ersten oder zweiten Grades oder den nicht dem glei-
chen Hausstand angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten
zu besuchen oder die den Besuch aufgrund eines geteilten
Sorge- oder Umgangsrechts (Buchstabe a), einer dringenden
medizinischen Behandlung (Buchstabe b) oder des Beistands
oder zur Pflege schutz-, beziehungsweise hilfebedürftiger Per-
sonen (Buchstabe c) vornehmen. Gleiches gilt für Personen,
die sich zu den vorgenannten Zwecken in einem Risikogebiet
aufgehalten haben und anschließend in Niedersachsen ein-
reisen.

Absatz 7 Satz 2 

Die Ausnahmen von der Absonderungspflicht nach Absatz 7
Satz 1 setzen voraus, dass die Personen über ein ärztliches
Zeugnis oder ein Testergebnis über das Nichtvorliegen einer
Infektion mit dem Coronavirus-SARS-CoV-2 verfügen. 

Es gelten zudem die Anforderungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1
bzw. bei Einreisen auch Hochinzidenzgebieten nach § 3 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 CoronaEinreiseV. Der zur Erfüllung der Pflichten
aus § 3 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 CoronaEinreiseV
nötige Nachweis einer Testung muss die Anforderungen des
Robert Koch-Instituts, die im Internet unter der Adresse ht-
tps://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen.
Insbesondere muss aus Gründen der Verlässlichkeit der vor-
genommenen Testungen dieser in einem Staat mit vergleich-
barem Qualitätsstandard vorgenommen worden sein. Die
Staaten mit vergleichbarem Qualitätsstandard werden durch
das Robert Koch-Institut auf seiner Internetseite unter https://
www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht. Die Aufnahme eines
Staates in diese Liste erfolgt nach einer gemeinsamen Analyse
und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesund-
heit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat. Diese Prüfung dient der Sicher-
stellung, dass nur Testungen aus Staaten akzeptiert werden,
in denen die Testlabore eine zuverlässige Qualität gewährleis-
ten können.

Sofern kein Test vor der Einreise durchgeführt wurde, ist es
auch möglich, sich bei der Einreise testen zu lassen. Dies kann
sowohl am Ort des Grenzübertritts als auch (bei unverzügli-
cher Fahrt dorthin) in einem Testzentrum oder am Ort der
Unterbringung geschehen.

Solange ein Negativtest nicht vorliegt oder auf Verlangen
nicht vorgelegt werden kann, ist die Ausnahme nach Absatz 7
nicht eröffnet und die einreisende Person hat sich in die häus-
liche Absonderung zu begeben. Dies gilt auch für die Warte-
zeit, bis das Ergebnis eines Tests bekannt ist. Zudem ist es
möglich, wenn man sich bereits in der Absonderung befindet,
eine Testung vornehmen zu lassen und bei negativem Ergeb-
nis die Absonderung zu beenden. 

Sofern im Fall des § 3 Abs. 1 Satz 1 CoronaEinreiseV (Einreise
aus Risikogebieten) kein Test vor Einreise aus einem Risikoge-
biet durchgeführt wurde, ist es zur Erfüllung dieser Pflicht
möglich, sich unmittelbar nach der Einreise testen zu lassen.
Zur Erfüllung dieser Testpflicht nach der Coronavirus-Einrei-
severordnung genügt es, dass das ärztliche Zeugnis oder Test-
ergebnis über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 spätestens 48 Stunden nach der Ein-
reise aus einem Risikogebiet vorliegt. Einreisende aus Virus-
variantengebieten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 CoronaEinreiseV) müssen
bei Einreise einen Negativtest mitführen und auf Anforderung
vorlegen. Wird ein Beförderer in Anspruch genommen, ist der
Nachweis in diesem Fall außerdem vor Abreise dem Beförde-
rer vorzulegen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 CoronaEinreiseV).

Die Testpflicht nach der Coronavirus-Einreiseverordnung dient
der Zwei-Test-Strategie, die unmittelbar nach der Einreise bei
Antritt der Quarantäne erfüllt werden soll. Eine erst nachträg-
liche Testung von bis zu 48 Stunden nach Einreise auch in
Bezug auf die Befreiung von der Quarantänepflicht, wie sie
für die Testpflicht nach der Coronavirus-Einreiseverordnung
vorgesehen ist, würde zu einer nicht unerheblichen Lücke des
Infektionsschutzes zwischen Einreise und Test führen.
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Absatz 9

Über die in den Absätzen 4 bis 8 geregelten Ausnahmen hin-
aus können auf Antrag bei triftigen Gründen weitere Befreiun-
gen zugelassen werden. Für die Gewährung solcher Befreiun-
gen ist eine Abwägung aller betroffenen Belange vorzuneh-
men. Dabei sind insbesondere infektiologische Kriterien zu
berücksichtigen. 
Sofern es sich nicht um Einreisen aus Virusvarianten-Gebie-
ten handelt, zählen zu den triftigen Gründen insbesondere so-
ziale Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch
des nicht unter dem gleichen Dach wohnenden Lebensgefähr-
ten, dringende medizinische Behandlungen oder der Beistand
schutzbedürftiger Personen, aber auch berufliche Gründe in
Einzelfällen, die nicht von den Absätzen 4 bis 8 erfasst wer-
den.
Ausnahmen sind insbesondere dann zuzulassen, wenn ein
zwingender beruflicher, schulischer oder persönlicher Grund
vorliegt und glaubhafte Schutzmaßnahmen ergriffen werden,
die einem Schutz durch Absonderung nahezu gleichkommen.
Für Einzelpersonen kann so etwa unter Vorlage eines Schutz-
und Hygienekonzepts eine generelle Befreiung von der Ab-
sonderungspflicht aufgrund ihrer Tätigkeit erteilt werden.
Dies betrifft beispielsweise Tätigkeiten im grenzüberschrei-
tenden Linienverkehr oder Mitarbeiter in Kritischen Infra-
strukturen. Der Antragsteller hat darzulegen, welche Schutz-
und Hygienemaßnahmen ergriffen werden, um das Risiko ei-
ner Ansteckung und Verbreitung des Virus zu verringern. Die
Behörde kann die Befreiung auch an Auflagen und Bedingun-
gen knüpfen.
Bei Einreisen aus Virus-Variantengebieten sind Befreiungen
aus triftigen Gründen vor dem Hintergrund der erhöhten Ge-
fährlichkeit, die von diesen Varianten ausgeht, deutlich enger
zu fassen und nur in besonderen, eng auszulegenden Fällen

kann nach sorgfältiger Abwägung des öffentlichen Interesses
an der Vermeidung von Einträgen von Virus-Varianten gegen-
über dem Interesse einer Ausnahme im Einzelfall zuzulassen. 

Zu § 3 (Ordnungswidrigkeiten):

Die Vorschrift enthält die für den bußgeldbewehrten Vollzug
der §§ 1 und 2 erforderlichen Regelungen. Ergänzend zu den
Regelungen des Infektionsschutzgesetzes wird im Bußgeldka-
talog zur Niedersächsischen Quarantäneverordnung den ört-
lich zuständigen Behörden ein Rahmen für konkrete Verstöße
an die Hand gegeben.  

Zu § 4 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung):

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten und die Geltungsdauer mit
der Festlegung des Datums ihres Außerkrafttretens. 

Absatz 2 regelt die Aufhebung der Niedersächsischen Quaran-
täne-Verordnung vom 6. November 2020 (Nds. GVBl. S. 380),
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 8. Janu-
ar 2021 (Nds. GVBl. S. 3).

Absatz 3 sieht eine Übergangsregelung für die Fälle vor, in de-
nen Personen vor dem 

Tag des Inkrafttretens der Verordnung auf dem Land-, See- oder
Luftweg aus dem Ausland nach Niedersachsen, gegebenen-
falls auch über ein anderes Land der Bundesrepublik Deutsch-
land, eingereist sind und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt
innerhalb von zehn Tagen vor ihrer Einreise in einem Risiko-
gebiet aufgehalten haben. Diese Fälle werden von dieser Ver-
ordnung nicht erfasst. 

Für diese Personen gelten daher die Regelungen der Nieder-
sächsischen Quarantäne-Verordnung vom 6. November 2020
(Nds. GVBl. S. 380), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 8. Januar 2021 (Nds. GVBl. S. 3), weiterhin.
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